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Kleine Anfrage mit Antwort

Wortlaut der Kleinen Anfrage

der Abg. Frau Mundlos (CDU), eingegangen am 16. Januar 2001

Gemeinsames Sanieren von Büros und Fluren zur Förderung von Eigeninitiative
und Motivation

Eine Anfrage der Abgeordneten Frau Vogelsang befasste sich damit, inwieweit beim
LKA eine Arbeitsgruppe aus Bediensteten gebildet würde, die bei mittlerweile sanie-
rungsbedürftigen Räumen „selbst Hand anlegen“ wird. Aus der Antwort der Landesregie-
rung geht hervor, dass derartige Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Eigen-
initiative und Motivationsanreiz darstellen, weil das persönliche Arbeitsfeld der Be-
diensteten verschönert wird. Des Weiteren wird auf positive Erfahrungen mit gleichgela-
gerten Initiativen von Lehrern, Eltern und Schülern hingewiesen. Das LKA meint wört-
lich: „Dieser Versuch ... ist nur darauf ausgerichtet, ... das berufliche äußere Umwelt so
zu gestalten, dass man sich wohlfühlt.“ Die Landesregierung selber hat keine Einwände
gegen derartige Initiativen, u. a. da die Arbeiten außerhalb der Dienstzeit auf freiwilliger
Basis durchgeführt werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Welchen Sanierungsbedarf weisen niedersächsische Liegenschaften auf, die in
Braunschweig von öffentlicher Verwaltung genutzt werden (bitte Liegenschaften
und erforderliche Maßnahme auflisten und nach Dringlichkeit z. B. zwischen „not-
wendig zum Erhalt“ und „Schönheitsreparatur“ differenzieren)?

2. Welche ähnlich gelagerten Aktionen gab es in den letzten Jahren in Braunschweig?

3. Gab es hierbei Proteste des örtlichen Handwerks?

4. In welchem Umfang (Kostenfaktor) gab es derartige Sanierungsarbeiten, die vom
örtlichen Handwerk oder weiteren Sponsoren zum Teil oder ganz finanziert wur-
den?

5. In welchen Braunschweiger Schulen haben in den letzten Jahren Eltern, Lehrer und
Schüler ähnliche wie die geschilderten Sanierungsmaßnahmen mit oder ohne Unter-
stützung der Schulverwaltung und des Staatshochbauamtes in welchem Umfang
durchgeführt, um sich in ihrem Arbeitsfeld wieder wohler fühlen zu können?

6. Wie sah ggf. die Unterstützung der örtlichen Behörden aus?

7. Da die Landesregierung den Versuch des LKA als positiv einstuft, welche weiteren
Motivationsanreize plant sie im Rahmen der Verwaltungsreform, um Aufgaben, die
der Staat nicht wahrnehmen kann - angesichts begrenzter Finanzmittel (so die For-
mulierung der Landesregierung in der Antwort auf die eingangs angeführte Anfra-
ge) an Mitarbeiter auf freiwilliger Basis zu delegieren?

8. Plant sie eine Ausdehnung der motivierenden Aktionen z. B. auf die Pflege, War-
tung und Reparatur von Dienstfahrzeugen außerhalb der Dienstzeit in Eigeninitiati-
ve?

(An die Staatskanzlei übersandt am 29. Januar 2001 – II/722 – 745)
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Antwort der Landesregierung

Niedersächsisches Finanzministerium
– 21 2-0142 –

Hannover, den 15. März 2001

Die Staatshochbauverwaltung nimmt die Aufgaben der Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen aller von Dienststellen des Landes genutzten landeseigenen sowie
angemieteten Gebäude nach Abschnitt C der Richtlinien für die Bauaufgaben des Landes
(RLBau) wahr.

Die Bauunterhaltung umfasst dabei die Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnah-
men, die dem Erhalt der Gebäudesubstanz und des Gebäudevermögenswertes dienen.
Zugleich soll im Rahmen der Bauunterhaltung die Funktionsfähigkeit von Gebäuden so-
wie deren betriebstechnischen Anlagen sichergestellt werden. Die Durchführung von
Bauunterhaltungsmaßnahmen erfolgt nach den Dringlichkeitsstufen:

1. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bzw. zur Anpassung an gesetzliche Vorschriften,

2. Maßnahmen zur Erhaltung der Gebäudesubstanz und Sicherstellung des technischen
Betriebes,

3. Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden,

4. unaufschiebbare Schönheitsreparaturen, Substanz- und Funktionsverbesserungen,

5. aufschiebbare Schönheitsreparaturen, Substanz- und Funktionsverbesserungen.

Diese Bauunterhaltungsdaten werden gebäudebezogen mit dem DV-Konzept MAGEL-
LAN erfasst und bearbeitet. Durch das Bauunterhaltungsmanagement der Staatshochbau-
verwaltung werden die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so gezielt eingesetzt,
dass die Gebäudesubstanz langfristig und nachhaltig genutzt werden kann. Derzeit kön-
nen mit diesen Mitteln im Wesentlichen die Maßnahmen der Dringlichkeitsstufen 1 und 2
durchgeführt werden.

Dies vorangestellt, beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt:

Zu 1:

Der Bauunterhaltungsbedarf aller Liegenschaften in Braunschweig, die von Landes-
dienststellen genutzt werden, beträgt derzeit 46 669 700 DM. Eine Liste sämtlicher Lie-
genschaften mit den dort nach v. g. Dringlichkeitsstufen sortierten Maßnahmen ist als
Anlage beigefügt*). Hinsichtlich der Durchführung der Maßnahmen verweise ich auf die
Vorbemerkung.

Zu 2:

Ähnlich gelagerte Aktionen größeren Umfangs gibt es in Braunschweig in landeseigenen
Liegenschaften nicht. Lediglich an der Technischen Universität Braunschweig haben ein-
zelne Einrichtungen der TU die Initiative ergriffen und einfache Malerarbeiten, die keine
besonderen Fachkenntnisse erfordern, selbst durchgeführt. Überschlägig werden so jähr-
lich ca. 3 000 DM für Materialkosten erstattet und damit ca. 15 Räume bzw. Flure ange-
strichen.

Auch nach Rücksprache mit dem Malerinnungsverband Braunschweig sind keine Aktio-
nen bekannt, in denen öffentliche Gebäude in größerem Umfang komplett in Eigeninitia-
tive renoviert wurden.

                                                          
*) Die Anlage ist gesondert verteilt worden und kann bei Bedarf bei der Landtagsverwaltung

- Drucksachenstelle - angefordert werden.
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Dem Handwerk sind nur kleinere Einzelaktionen, insbesondere das Streichen von Klas-
senräumen durch Schüler, bekannt geworden.

Zu 3:

Proteste des örtlichen Handwerks sind nicht bekannt. Zu dem Renovierungsbedarf hin-
sichtlich der Ausführung von Malerarbeiten, der von der Maler- und Lackiererinnung auf
rd. 20 Mio. DM geschätzt wird, werden keine Hindernisse gesehen, diese Aufträge nach
und nach über entsprechende Ausschreibungen zu erhalten.

Gegen die Durchführung dieser Aktionen hat das Handwerk im Übrigen nichts einzu-
wenden, und steht sogar unterstützend zur Seite. Dies betraf in letzter Zeit das Streichen
der Quartiere im Obdachlosenheim durch fachkundige Sozialhilfeempfänger oder in
Klassenräumen durch Eltern, Lehrer und Schüler unter Aufsicht von fachkundigen
Handwerkern.

Zu 4:

Über finanzielle Beiträge des örtlichen Handwerks oder Dritter liegen keine Erkenntnisse
vor. Im Übrigen verweise ich auf die Antwort zu Frage 3.

Zu 5:

Die Stadt Braunschweig, die als zuständiger Schulträger für einen ordnungsgemäßen
baulichen Zustand der öffentlichen Schulen zu sorgen hat, führt keine Statistik, aus der
hervorgeht, in welcher der ca. 100 Schulen Eltern, Lehrer und Schüler Sanierungsmaß-
nahmen durchgeführt haben.

Die Bereitschaft von Eltern, in Schulen Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, ist durch-
aus vorhanden. Allerdings beschränkt sich diese Bereitschaft auf das Erneuern des
Wandanstrichs in den Unterrichtsräumen. Insgesamt nimmt die Stadt Braunschweig an,
dass jährlich in jedem 100. Unterrichtsraum Anstricharbeiten durch Eltern erfolgte. Das
städtische Hochbauamt hat diese Aktivitäten fachlich begleitet.

Zu 6:

Die Eltern erhielten vom städtischen Hochbauamt eine Vor-Ort-Einweisung hinsichtlich
Materialwahl, Arbeitstechnik und Unfallverhütung. Außerdem wurden die Materialkos-
ten vom Hochbauamt übernommen.

Zu 7:

Planungen seitens der Landesregierung, weitere Motivationsanreize zu schaffen, um
Aufgaben  an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter  auf freiwilliger Basis zu delegieren, be-
stehen nicht.

Zu 8:

Hier wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen.

Al ler

(Ausgegeben am 29. März 2001)
































































































































